
Gemeinde Dranske

Beschlussauszug
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Dranske 
vom 30.01.2020

Top 6.5 Förderung von Anwendern des AVS - Meldescheins           GV 
019.07.061/20

Beschluss:

 Den Beherbergern, welche die Übermittlung und Abrechnung der Kurabgabe auf 
elektronischem Weg über eine Schnittstelle zu AVS vornehmen, wird eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 2 % des abgerechneten Kurbeitrages gewährt.
Bei Erteilung einer Ermächtigung der Gemeinde zum Einzug der Kurabgabe vom 
Konto des Beherbergers (Einzugsermächtigung) erhöht sich die 
Aufwandsentschädigung auf 2,5 % des abgerechneten Kurbeitrages.

Ausgeschlossen ist/sind: 
Abstimmungsergebnisse 

anwesend ja nein Enthaltung ausge-
schl.*

 8 4 2 2 0
* Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 24 der KV M-V


